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Existenzgründung
erfolgreich gestalten

dingt innovativ. Zukunftschancen müssen
kritisch beurteilt werden. Wichtig ist der
Preis für die Betriebsübernahme. Hierzu
gibt es bewährte Bewertungsmethoden, die
meist auf eine Kombination von Substanz-
wert- und Ertragswertverfahren hinauslau-
fen. 

Ähnliches gilt auch für eine Beteiligung,
wobei der Gleichklang der Interessen und
ein Harmonisieren mit den anderen Unter-
nehmern absolut notwendig sind.

Beim Franchisinghandelt es sich um ei-
ne Neugründung mit eingekaufter und be-
währter Geschäftsidee, Organisation und
Know how. 
Die Person des Unternehmers
Wer ein gesichertes und geregeltes Ein-
kommen mit einer 40-Stunden-Woche be-
nötigt, ist für das freie Unternehmertum
nicht geeignet. Risikobereitschaft, Erfolgs-
wille und Selbstvertrauen sind die wichtig-
sten Eigenschaften, die den Selbstständi-
gen auszeichnen. 

Aber auch die fachliche Basis, durch Stu-
dium und Berufspraxis erworben, ist unver-
zichtbar. Daneben muss das familiäre Um-
feld stimmen: und zwar emotional und orga-
nisatorisch.  Der Partner muss das Projekt
"Selbstständigkeit" voll und ganz bei Erfolg
und Rückschlägen mittragen.
Der Business-Plan
Mit einem Business-Plan, der mindestens
über fünf Jahre gehen sollte, werden Um-
satz- und Kostenerwartungen dargestellt.
Daraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf,
der sowohl die betriebliche Seite (Investition
von Anlage- und Umlaufvermögen, Anlauf-
kosten, Gründungskosten) wie aber auch
die private Seite (Lebensstandard, Familie,
Absicherung, Altersversorgung) umfassen

ge zahlreicher empirischer Untersuchun-
gen, die in regelmäßigen Abständen von
den IHKs durchgeführt werden.

Als Hilfestellung und zur Illustration der
notwendigen Planungsschritte sollen sechs
Punkte hier dargestellt werden.
Die Geschäftsidee
Ein Hobby zum Beruf zu machen, ist eine
schöne Idee, bietet allerdings oft nur gerin-
ge Wachstumschancen. Der Wunsch des
Existenzgründers nach Selbstverwirkli-
chung steht im Vordergrund, eine funda-
mentale Marktanalyse wird vernachlässigt. 
Ein kreativer Blick auf den Markt bietet je-
doch eine Fülle Erfolg versprechender An-
sätze.

Habe ich ein neues Produkt oder eine
neue Dienstleistung, die es bislang noch
nicht gibt? Gibt es Trends in einer bestimm-
ten Branche? Sehe ich neue Vertriebswege
für ein bestehendes Produkt? Kann ich be-
stimmte Produkte mit besserer Qualität,
eventuell mit einem Zusatznutzen, und/oder
preisgünstiger anbieten? Kann ich eine Idee
aus dem Ausland ins Inland "importieren"?
Marktanlayse und Standortwahl
Je nach Geschäftsidee sollte der Standort
ausgewählt werden, der sowohl eine even-
tuelle Konkurrenz, aber auch eine funktio-
nierende Infrastruktur berücksichtigt.
Wege in die Selbstständigkeit
Neben der Neugründung sind auch eine Be-
triebsübernahme, die Beteilung und das
Franchising taugliche Wege in die Selbst-
ständigkeit.

Durch eine Betriebsübernahmewerden
die Risiken stark reduziert: Produktwelt, Or-
ganisation, Mitarbeiter, Lieferanten und
Kunden sind vorhanden. Das Angebot ist in
der Regel marktgängig, aber nicht unbe-

er Weg in die berufliche Selbst-
ständigkeit über eine Existenz-
gründung ist mit vielen Fragen

und Themen gepflastert. Fachkundiger Rat
durch Berufsorganisationen und die Beglei-
tung durch eine Wirtschaftsberatung zu al-
len finanziellen Fragen mindern die Gefahr
des Scheiterns und sichern einen langfristi-
gen Erfolg.

In Zeiten eines aufnahmefähigen Arbeits-
marktes sollte der Berufsstarter nach der
Ausbildung zunächst den Weg in eine An-
gestelltentätigkeit suchen. Hier können Wis-
sen und Fähigkeiten erprobt und Know how
aufgebaut werden. Statistisch steht nach
sieben Jahren Berufstätigkeit oftmals die
Frage nach einem Wechsel in die Selbst-
ständigkeit im Raum. Mit 35 Jahren kann
man unter Lebenszyklusgesichtspunkten
von einem optimalen Zeitpunkt für eine be-
rufliche Existenzgründung sprechen. Famili-
äre Gesichtspunkte können eventuell ein
Aufschieben oder Vorziehen sinnvoll ma-
chen.

Im Folgenden sollen fünf wichtige Ge-
sichtspunkte rund um den Start in die
Selbstständigkeit dargestellt und erörtert
werden.

Planung und Schritte

Je besser geplant, desto erfolgreicher wird
die Existenzgründung - so lautet die Aussa-
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Alte und neue Steuerarten

Jeder zahlt Steuern. Die Einkommensteuer,
die nach der Leistungsfähigkeit das Jahres-
einkommen progressiv besteuert, ist die be-
kannteste. Als Lohnsteuer wird sie dem An-
gestellten Monat für Monat wie eine Vor-
auszahlung auf die Jahresteuerschuld vom
Arbeitgeber einbehalten. 

Der Selbstständige ermittelt seinen Jah-
resgewinn als Bemessungsgrundlage der
Einkommensteuer. Vierteljährliche Voraus-
zahlungen sind üblich.

TIPP: Viele Existenzgründer mit steigen-
dem Gewinn vergessen, dass nach Ablauf
des Kalenderjahres und oft auch viel später
der Steuerbescheid des Finanzamtes mit ei-
ner deftigen Nachzahlung vorliegt. Dies
kann zu bedrohlichen Liquiditätsengpässen
führen. Hier sollte laufend von den Einnah-
men ein angemessener Teil zurückgelegt
werden. Aber auch neue Steuerarten ver-
langen im Rahmen einer Existenzgründung
Beachtung:

Körperschaftsteuer (KSt): Während bei
Personengesellschaften der Gewinn direkt
im gleichen Jahr bei den Gesellschaftern -
nach dem im Gesellschaftsvertrag verein-
barten Gewinnschlüssel - zu steuerpflichti-
gem Einkommen für die Einkommensteuer
führt, sind Kapitalgesellschaften (GmbH,
AG,...) eigene selbstständige Steuersubjek-
te. Deren Gewinne unterliegen der Körper-
schaftsteuer und werden dann in einem
zweiten Schritt bei Ausschüttung an die Ge-

muss. Weiterhin müssen die steuerlichen
Effekte (Ertrags- und Verbauchssteuern) in
die Planung miteinbezogen werden. Das A
und O jedoch ist die tagtägliche (!) Liqui-
dität, d.h. die Zahlungsfähigkeit gegenüber
Lieferanten, Angestellten, Finanzamt und
der eigenen Privatsphäre. Ein verhungerter
Existenzgründer ist genau so fatal wie ein
insolventes Unternehmen. 
Absicherung betrieblicher und 
privater Risiken
Im betrieblichen Bereich stehen meist Haf-
tungsfragen (Produktfehler, Dienstleistungs-
fehler) im Fokus des Absicherungsbedarfs.
Privat kommen neben der Haftung die Risi-
ken Krankheit und Berufsunfähigkeit hinzu.

Rahmenbedingungen und Rechtsform

Der Frage nach der Rechtsform wird meist
eine zu hohe Aufmerksamkeit gewidmet.
Prinzipiell gibt es für alle Interessenlagen ei-
ne geeignete Rechtsform, die dann auch im
späteren Verlauf erst gefunden und reali-
siert werden kann. Drei Aspekte stehen im
Vordergrund:

Kosten: Als Einzelunternehmer fallen die
geringsten Kosten an. Deshalb ist dies auch
die am häufigsten gewählte Rechtsform.

Haftungsbeschränkungen: Betriebliche
Risiken von privaten Gütern zu trennen ist
ein berechtigtes Anliegen und macht Kapi-
talgesellschaften wie z.B. eine GmbH at-
traktiv. Allerdings ist gerade in der Startpha-
se die Finanzierung über eine Bank  not-
wendig, die natürlich immer auch
Sicherheiten verlangen wird. Diese sind
aber in der Regel in der privaten Sphäre
zu finden, sodass eine GmbH alleine sel-
ten kreditwürdig ist.

Steuerliche Aspekte: Insbesondere
Kapitalgesellschaften, wie die GmbH
und andere Mischformen, bieten interes-
sante steuerliche Gestaltungsmöglich-
keiten. Dieser Aspekt sollte jedoch in der
Startphase nicht im Vordergrund stehen;
mit steigenden Gewinnen nach einer er-
folgreichen Etablierung im Markt und ei-
ner höheren Steuerbelastung ist immer
noch ein steueroptimierender Rechts-
formwechsel möglich.
Gewerbebetrieb oder "freier Beruf"
Diese Unterscheidung rührt aus dem
Steurrecht. Im § 18 EStG wird die Grup-

pe der freien Berufe als Ausübung einer
freien wissenschaftlichen, künstlerischen
oder schriftstellerischen Tätigkeit beschrie-
ben. Daneben sind dort Dienstleistungen
bezeichnet, die persönlich vom Freiberufler
erbracht werden müssen und eine beson-
dere Aus- und Vorbildung benötigen.
Schlussendlich werden bestimmte "Katalog-
berufe" als freie Berufe im § 18 EStG be-
zeichnet: z.B. Ärzte, Psychologen, Rechts-
anwälte, beratende Volks- und Betriebswir-
te, Ingenieure und Architekten. Aber auch
die dort nicht genannten Informatiker, die
komplexe Software entwickeln, üben eine
ingenieurähnliche Tätigkeit aus und gelten
als freie Berufe.

Alle selbstständigen Existenzgründer, die
keinen freien Beruf ausüben, sind gewerb-
lich tätig und haben steuerlich - Gewinner-
zielungsabsicht unterstellt - Einkünfte aus
Gewerbebetrieb nach § 15 EStG. Der Frei-
berufler hat folgende Vorteile: keine Gewer-
besteuerpflicht, keine Gewerbeanmeldung
und beitragspflichtige IHK-Mitgliedschaft,
keine doppelte Buchführung, keine Bilan-
zierungspflicht; stattdessen steuerliche "Ge-
winnermittlung" durch Ermittlung des kalen-
derjährlichen Überschusses von Einzahlun-
gen und Auszahlungen.
Wahl der geeigneten Rechtsform
Es stehen eine Fülle von Rechtsformen und
daraus abgeleiteten Mischformen zur Verfü-
gung, die unter den oben genannten Frage-
stellungen (Kosten, Haftung, Steuern) eine
sinnvolle Entscheidung ermöglicht. Die Ab-
bildung 1 zeigt einen groben Überblick.
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Abbildung 1: Rechtsformen

Bezeichnung Anzahl 
Gesellschafter

Personen-Gesllschaft (P)/
Kapitalgesellschaft (K)

Freier Beruf (F)/
Gewerbebetrieb (G)

Haftung Notwendiges
Stammkapital/
Grundkapital 

Geschäftsführung

Einzelunternehmung
(EU)

1 P F oder G Persönlich 
unbeschränkt

kein Einzelunternehmer

Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts (GbR)

Mind. 2 P F oder G Alle Gesellschafter
persönlich

kein Alle Gesellschafter

Partnerschafts-
gesellschaft
(PartGG)

Mind. 2 P F Alle Partner
persönlich

kein Jeder Partner für
seine Tätigkeit

Offene Handels-
Gesellschaft (OHG)

Mind. 2 P G Alle Gesellschafter
persönlich

kein Alle Gesellschafter

Kommandit-
gesellschaft 
(KG)

Mind. 2 P G Komplementär
persönlich, Kom-
manditist mit Einlage

kein Komplementär

Gesellschaft mit 
beschränkter
Haftung (GmbH)

Mind. 1 K G GmbH mit
Firmenkapital, mind.
Stammkapital

25.000 € Bestellter 
Geschäftsführer

Aktiengesellschaft
(AG)

Mind. 1 K G AG mit 
Firmenkapital, mind.
Grundkapital

50.000 € Vorstand
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sellschafter zur Hälfte (Halbeinkünfteverfah-
ren) als für die Einkommensteuer anzuset-
zendes Einkommen genommen. Damit soll
eine Doppelbesteuerung (erst Körperschaft-
steuer, dann Einkommensteuer) auf die
gleichen Erträge gemildert werden.

Gewerbesteuer (GewSt): Für Gewerbe-
betriebe entsteht auf den Gewerbeertrag
die Gewerbesteuer. Sie fließt den Gemein-
den zu und gilt als Gegenleistung für die
Nutzung der kommunalen Infrastruktur
durch die Gewerbebetriebe. Die Freistel-
lung von dieser Steuerart für die freien Be-
rufe wurde allgemein als nicht gerechtfertigt
angesehen; denn auch Architekten, Ärzte
und Rechtsanwälte profitieren von einer
funktionierenden Infrastruktur. Deshalb
kann seit einiger Zeit die Gewerbesteuer bei
der Einkommensteuer zumindest teilweise
in Abzug gebracht werden.

Für Existenzgründungen in der Form von
Personengesellschaften gibt es allerdings
erhebliche Freibeträge und für darüber hin-
ausgehende Erträge gestaffelte Steuersät-
ze.

Der Gewerbeertrag als steuerliche Be-
messungsgrundlage
entspricht grundsätz-
lich dem Gewinnbe-
griff gemäß ESt und
KSt, modifiziert aller-
dings durch zahlrei-
che Hinzurechnungen
und Kürzungen.

Für Kapitalgesell-
schaften gibt es we-
der den Freibetrag
noch die Staffel.

Die Gewerbesteu-
er wird ermittelt, in-
dem der Hebesatz
der Gemeinde (als Prozentsatz) mit dem
Steuermessbetrag multipliziert wird. Die He-
besätze liegen derzeit zwischen 200% und
500%.

Umsatzsteuer (USt): Mit der Umsatzsteu-
er wird der Verbrauch von Waren und
Dienstleistungen mit derzeit 19%  besteuert.
Neben Steuerbefreiungen (z.B. für heilbe-
rufliche Tätigkeiten) wird aus gesellschaft-
lichen Gründen auf bestimmte Waren (Dru-
ckerzeugnisse und Lebensmittel - nicht aber
für die Lasagne beim "Italiener") ein ermä-
ßigter Steuersatz von 7%  angewandt.

Wirtschaftlich wird die Umsatzsteuer vom
Endverbraucher getragen, der immer seine
Waren und Dienstleistungen inkl. Umsatz-
steuer erwirbt. Der an den Endverbraucher
liefernde oder leistende Unternehmer muss
die erhaltene Umsatzsteuer an das Finanz-
amt abführen. Dabei kann er jedoch die im
Rahmen des Unternehmens, z.B. durch Lie-
feranten, in Rechnung gestellte Umsatzsteu-
er als Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt
geltend machen. Ein Beispiel soll den Zu-
sammenhang erläutern (Abbildung 2). 

Dieses Beispiel
zeigt auch gut, wa-
rum die Umsatzsteu-
er oft auch als Mehr-
wertsteuer bezeich-
net wird. Auf jeder
Handels- oder Pro-
duktionsstufe wird
der erwirtschaftete
Mehrwert neu mit
der Umsatzsteuer
belastet.

In der Grün-
dungsphase mit grö-
ßeren Anschaffun-

gen und eher noch geringen Umsätzen
kann die durch die Anschaffungen geleiste-
te Vorsteuer höher als die von Kunden er-
haltene Umsatzsteuer sein. In solchen Fäl-
len kommt es dann zu einem Erstattungs-
anspruch.
Kleinunternehmer im Umsatzsteuerrecht
§ 19 UStG sieht eine Sonderregelung für
Kleinunternehmer vor, die für Existenzgrün-
der von besonderem Interesse ist. Sie be-
sagt, dass Unternehmer, die im laufenden
Jahr einen geringeren Umsatz (inkl. USt)
als 17.500 € erwirtschaften und im folgen-

den voraussichtlich unter 50.000 € bleiben,
ihren Kunden keine Umsatzsteuer in Rech-
nung stellen müssen. Dies könnte gegenü-
ber Endverbrauchern ein Wettbewerbsvor-
teil durch günstigere Preise sein. Auf die
Sonderregelung kann aber auch verzichtet
werden.

Das sind die Entscheidungskriterien:
- Wer die Kleinunternehmerregelung

nach § 19 UStG in Anspruch nimmt, kann
auch keine Vorsteuer gegenüber dem Fi-
nanzamt geltend machen. Bei großen In-
vestitionen in der Startphase mit entspre-
chend hoher Vorsteuer sollte auf § 19 UStG
verzichtet werden.

- Wer seine Waren und Dienstleistungen
für andere Unternehmen erbringt, sollte
ebenfalls auf § 19 UStG verzichten. Denn
der Abnehmer verrechnet als Unternehmer
die vom Existenzgründer in Rechnung ge-
stellte Umsatzsteuer als Vorsteuer mit dem
Finanzamt.

- Nur für den, dervornehmlich für Endver-
braucher Umsätze generiert, ist die Klein-
unternehmerregelung eine gute Sache.
Denn seine Preise sind im Vergleich zur
Konkurrenz um die Umsatzsteuer günstiger.

Kurz- und langfristige Finanzierung

Vor einem Gespräch mit Banken oder Spar-
kassen sollte der Existenzgründer seinen
Finanzierungsbedarf genau kennen und be-
schreiben können. Im Wesentlichen stehen
dabei drei Planrechnungen im Vordergrund,
die sich auf den Startzeitraum beziehen und
mindestens die ersten drei Jahre umfassen.

Ohne realistische Planansätze wird keine
Bank das Projekt unterstützen. Und das ist
nicht nur verständlich, sondern auch für den
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Ein Hersteller verkauft Waren an den Großhändler für 100 € netto.
Rechnungsbetrag: 100 € + 19% USt = 119 €
Der Hersteller gibt die USt von 19 € ans Finanzamt weiter.

Der Großhändler liefert diese Waren an den Einzelhändler für 150 € netto.
Rechnungsbetrag: 150 € + 28,50 € (= 19% von 150 €) = 178,50 €
Der Großhändler führt ans Finanzamt ab: 28,50 € ./. 19 € = 9,50 €

Der Einzelhändler verkauft die Waren an seine Kunden für 220 € netto
Rechnungsbetrag: 220 € + 41,80 € (= 19% von 220 €) = 261,80 €
Der Einzelhändler überweist ans Finanzamt: 41,80 € ./. 28,50 € = 13,30 €

Das Finanzamt hat also seine gesamte Umsatzsteuer, bezogen auf den Nettopreis von 220 € gegenüber dem
Endverbraucher, in Höhe von 41,80 € erhalten: und zwar durch drei Zahlungen: 19 € + 9,50 € + 13,30 € = 41,80 €

Abbildung 2: Beispiel Umsatzsteuer

Nr. 35

Abbildung 3: Steuermessbetrag
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zwar von öffentlichen Banken gewährt, ihre
Beantragung und Bearbeitung läuft jedoch
ausnahmslos über eine Geschäftsbank
oder Sparkasse. Denn die Bank vor Ort
trägt im Normalfall auch das Risiko, dass
der Kredit nicht ordnungsgemäß vom Kun-
den bedient wird.

Vor diesem Hintergrund ist es verständ-
lich, dass die Bank sowohl den Existenz-
gründer als Person und die Existenzgrün-
dung als tragfähiges Konzept für eine beruf-
liche Vollexistenz kennen lernen will. Die
oben dargestellten Planrechnungen sind
hierzu unverzichtbar.

Öffentliche Darlehen zeichnen sich da-
durch aus, dass Ihr Zinssatz günstig ist und
oft auch in den ersten Jahren Tilgungsfrei-
heit gewährt wird, um die Liquidität zu scho-
nen.

Aktuelle Informationen finden Sie unter
http://www.kfw-mittelstandsbank.de. Unter
<Kredite/ Förderprogramme im Einzelnen>
sind folgende vier Darlehensangebote be-
sonders wichtig: 

- Mikrodarlehen als Kleinkredit bis 
25.000 € für den Start.

- StartGeld als Kredit für Gründer, kleine
Unternehmen und Freiberufler, deren Vor-
haben nicht mehr als 50.000 € kostet.

- Unternehmerkapital als Nachrangdarle-
hen, sodass es fast als Eigenkapital des
Existenzgründers angesehen werden kann.

- Unternehmerkredit als Universalkredit
bis zu 100% für Investitionen und Betriebs-
mittel.

Diese Übersicht kann und will keine indi-
viduelle Finanzierungsberatung ersetzen.
Wohl aber soll der Existenzgründer wissen,
dass sein Vorhaben mit einer sachgerech-
ten und verantwortungsvollen Planung nicht
an der Finanzierung scheitern muss.

Informationen und Beratung zur Existenz-
gründung und zu allen Themen rund um
den Berufsstart erhalten Sie in der 

A.S.I. Geschäftsstelle Karlsruhe 
Stephanienstr. 57
Telefon: +49 721 5704510
Email: service@ka.asi-online.de
Web: http://www.asi-online.de 

sie wieder den privaten Lebensstandard wie
vorher erzielt haben. 

In unseren Planrechungen werden wir
nun in der Liquiditätsplanung auch die pri-
vate Seite berücksichtigen müssen.
Planrechnung: Liquidität
Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Exis-
tenzgründers steht an oberster Stelle. Die
Einzahlungen werden den Auszahlungen in
Form der Bruttobeträge gegenübergestellt.
Bei drohenden Engpässen gilt es, Auszah-
lungen zu verschieben oder Einzahlungen

vorzuziehen.
Die Liquiditätspla-

nung umfasst selbst-
verständlich auch die
Privatentnahmen für
die private Lebensfüh-
rung. Zusätzlich sind
eventuell mögliche
saisonale Schwankun-
gen mit zu berücksich-
tigen.

Um bei einem Fehl-
betrag nicht Konkurs
wegen Zahlungsunfä-
higkeit anmelden zu
müssen, sollte im Rah-
men der Vereinbarun-
gen mit der Bank auch
ein ausreichender Dis-
pokredit vereinbart
werden.

Förderwege

Für alle Förderwege gilt, dass vor einer Aus-
gabe oder einem bindenden Vertrag (z.B.
Kaufvertrag) unbedingt die Fördermittel be-
antragt sein müssen. Die Fördervarianten
und Zielrichtungen von Bund, Ländern und
EU sind äußerst zahlreich. Einen umfas-
senden Überblick gibt die Internetseite
http://www.foerderdatenbank.de.
Förderung der Beratung zur 
Existenzgründung
Im Normalfall wird ein anteiliger Zuschuss
für die Beratung durch eine qualifizierte In-
stitution gewährt. Besonders interessant
sind die einzelnen Länderprogramme.
Förderung durch Darlehen
Darlehen zur Existenzgründung werden

Existenzgründer eine hilfreiche Sache.
Denn so wird er gezwungen, sein Vorhaben
sehr genau quantitativ zu planen. Und
Untersuchungen belegen, dass eine ge-
naue Planung die Gefahr des Scheiterns er-
heblich mindert
Planrechnung: Investitionen
Entsprechend der Aktivseite einer Bilanz
gehören in die Investitionsplanung alle Ver-
mögensgegenstände, die für den Gewerbe-
betrieb oder die Ausübung des freien Berufs
notwendig sind. Setzen Sie dabei immer die
Bruttobeträge inkl.
Umsatzsteuer an.
Auch gebrauchte
Gegenstände kön-
nen ihren Dienst tun
und sind in der Re-
gel erheblich günsti-
ger.
Planrechnung: 
Kosten und Umsatz

Hier sollten Sie
grundsätzlich mit
monatlichen Netto-
beträgen (ohne Um-
satzsteuer) arbei-
ten, weil diese Steu-
er den Charakter
eines durchlaufen-
den Postens hat.

Nach der Kosten-
planung, für die es
in der betriebswirt-
schaftlichen Kos-
tenrechnung sehr hilfreiche Checklisten
gibt, ist die Umsatzplanung aus dem Ver-
kauf von Produkten und der Dienstleistung
viel schwieriger abzuschätzen.

Berufsverbände, IHKs, Banken, Steuer-
berater, Finanzverwaltung u.a. haben für
viele Unternehmenstypen sog. Betriebsver-
gleichzahlen, die für den Existenzgründer
eine erste Richtschnur sein sollten. Den-
noch dürften häufig gerade in der ersten
Zeit Abweichungen nach unten der Normal-
fall sein.

An dieser Stelle eine wichtige Zwischen-
bemerkung: In der Aufstellung der Kosten
fehlt der Lebensbedarf des Existenzgrün-
ders und seiner Familie. Viele Gründer, die
vorher erfolgreich als Angestellte mit gutem
Gehalt gearbeitet haben, sprechen von ei-
ner Durststrecke über mehrere Jahre, bis
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Abbildung 4: Laufende Kosten
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